
 

Bedingungen Reiserücktrittskostenfonds 2026 
Urlaubspläne? Natürlich gehen Sie nicht davon aus, dass Sie Ihren Urlaub absagen müssen. Dennoch können 
unvorhergesehene Umstände eintreten, die Ihren Urlaub verhindern, wie z.B. Krankheit oder ein unvorhergesehener 
Umzug. Durch die Beteiligung am Rücktrittskostenfonds vermeiden Sei das doppelte Pech, dass Ihr Urlaub nicht zustände 
kommt und Sie ihn trotzdem bezahlen müssen. 
 
Sie zahlen die fällige Teilnahmegebühr gleichzeitig mit dem Vertrag. Das erspart Ihnen zusätzlichen Aufwand und Kosten. Um 
teilzunehmen, müssen Sie keine weiteren Formulare ausfüllen oder separate Zahlungen leisten. Kurzum: Der Kündigungsfonds 
ist einfach, unkompliziert und kostengünstig. Um zusätzliche Kosten zu sparen, geben Sie am besten schon bei der Anmeldung 
an, dass Sie sich beteiligen. 
 
Wie kann ich teilnehmen und was kostet es?  
Bei der Online-Buchung oder innerhalb von 7 Tagen nach dem Buchungsdatum per E-Mail können Sie den Stornierungsfonds 
beantragen. Sobald wir Ihren Antrag bearbeitet haben, stimmen Sie auch den vorliegenden Bedingungen zu.  
 
Sie zahlen eine Teilnahmegebühr von 5 % auf den Gesamtbetrag Ihres Urlaubs oder Arrangements. Bei einem Urlaub von 300 
€ zahlen Sie zum Beispiel nur 15 €. Da diese Kosten auf Ihrem Vertrag gesondert ausgewiesen sind, gilt Ihr Buchungsvertrag 
auch als Nachweis für Ihre Teilnahme. Sie zahlen die Teilnahmegebühr immer in voller Höhe mit Ihrer ersten Zahlung.  
 
In welchen Fällen hat man Anspruch auf den Rücktrittsfonds?  
Sie können den Rücktrittsfonds erst in Anspruch nehmen, nachdem Strandcamping Groede die Teilnahmegebühr erhalten hat 
und wenn die unten genannten Umstände eintreten.  
 

1. Tod, schwere Krankheit oder schwere Unfallverletzung des Hauptmieters oder Partners, der Verwandten ersten 
Grades oder der Mitbewohner des Hauptmieters oder Partners.  
 

2. Komplikationen bei der Schwangerschaft des Hauptmieters oder der Partnerin.  
 

3. Materielle Schäden am Eigentum des Hauptmieters oder Partners oder des Unternehmens, in dem er oder sie 
arbeitet, die seine oder ihre Anwesenheit dringend erforderlich machen.  
 

4. Unerwartete Veräußerung eines Mietobjekts durch den Hauptmieter oder den Partner oder unerwarteter Umzug, z. 
B. aufgrund einer Renovierung oder eines Arbeitsplatzwechsels.  
 

5. Eine medizinisch notwendige Operation, der sich der Hauptmieter, sein Partner oder ein mit ihm 
zusammenlebendes Kind unerwartet unterziehen muss.  
 

6. Arbeitslosigkeit des Hauptmieters oder des Partners nach einer festen Anstellung aufgrund einer unfreiwilligen 
Kündigung. 
 

7. Annahme einer Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche durch einen arbeitslosen Hauptmieter oder 
Partner für die Dauer von mindestens sechs Monaten oder auf unbestimmte Zeit. 
 

8. Ausfall des privaten Transportmittels und/oder der Campingausrüstung, die vom Hauptmieter oder Partner für den 
Urlaub benutzt werden sollen, aufgrund eines externen Unglücksfalls innerhalb von 30 Tagen vor dem geplanten 
Anreisedatum.  
 

9. Endgültige Trennung der Ehe. Die Auflösung eines notariell beurkundeten Vertrages über das Zusammenleben wird 
der endgültigen Auflösung der Ehe gleichgestellt.  
 

10. In Fällen, in denen eine Stornierung erforderlich ist, die oben genannten Bestimmungen aber nicht zutreffen, wird 
versucht, in Absprache mit dem Hauptmieter und dem Partner geeignete Vorkehrungen zu treffen. 



 

Welche Ausschlüsse gibt es?  

Sie oder Ihr Beteiligter haben keinen Anspruch auf einen Beitrag aus dem Annullierungsfonds, wenn:  

1. Es wurde eine unwahre Erklärung abgegeben und/oder eine falsche Darstellung gemacht.  
2. Ein Anspruch resultiert aus einem Ereignis, das in (un)direktem Zusammenhang steht mit:  

a. Belästigung, d. h. bewaffneter Konflikt, Bürgerkrieg, Aufruhr, innere Unruhen, Aufstände und Meuterei.  
b. Nukleare Kernreaktion, d.h. jede Kernreaktion, bei der Energie freigesetzt wird.  
c. Wetterbedingungen.  
d. besondere Umstände (Pandemie, (Natur-)Katastrophe oder andere äußere Einflüsse).  
e. eine Reisebeschränkung.  

Strandcamping Groede hat das Recht, in Ausnahmefällen die Teilnahme am Stornierungsfonds zu verweigern.  

Was muss ich tun, wenn ich einen Beitrag aus dem Annullierungsfonds erhalten möchte?  

1. Sie teilen Strandcamping Groede unmittelbar nach einer Veranstaltung, auf jeden Fall aber innerhalb von drei 
Werktagen mit, dass Sie stornieren.  
 

2. Auf eine mündliche Mitteilung sollte immer eine schriftliche Bestätigung folgen, am besten per E-Mail.  
 

3. Sie müssen die Umstände darlegen, die zu einem Antrag auf einen Beitrag aus dem Stornierungsfonds führen 
 

4. Ab dem Datum des Aufenthaltsbeginns kann die Stornokasse nicht mehr in Anspruch genommen werden.  
(Die Regelungen für Stornierung und vorzeitige Beendigung sind in den Recron-Bedingungen beschrieben, die 
Sie auf unserer Website nachlesen können).  

Wie hoch ist der Betrag, den ich erhalte, und wie lange dauert es, bis ich den Beitrag aus dem Widerrufsfonds erhalte?  
Der Betrag, den Sie aus dem Stornierungsfonds erhalten, hängt von den Umständen ab. Der Beitrag aus dem 
Stornierungsfonds kann nie höher sein als das, was Sie an Strandcamping Groede gezahlt haben, abzüglich der vollen Kosten 
für die Teilnahme am Stornierungsfonds und der Verwaltungskosten.  

Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, erfahren Sie innerhalb einer Woche nach Erhalt Ihrer schriftlichen 
Stornierungsbestätigung, ob Ihre Beschwerde beim Stornierungsfonds gerechtfertigt war. Sie werden auch über den Betrag 
informiert, den Sie aus dem Stornierungsfonds erhalten können. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von sechs Wochen auf Ihr 
Bank- oder Girokonto.  

Nachtrag: 
Wenn Sie keine Rücktrittsversicherung abgeschlossen haben oder einen Grund haben, der nicht mit den oben genannten 
Ereignissen zusammenhängt, gelten die Rücktrittsbedingungen von Recron:  

• bei einer Stornierung mehr als drei Monate vor dem Anfangstermin: 15% des vereinbarten Preises;  
• bei einer Stornierung zwischen drei und zwei Monaten vor dem Anfangsdatum: 50% des vereinbarten Preises;  
• bei einer Stornierung innerhalb von zwei bis einem Monat vor dem Anfangstermin 75 % des vereinbarten Preises;  
• bei einer Stornierung innerhalb eines Monats vor dem Beginn der Aufenthalt 90 % des vereinbarten Preises;  
• bei Rücktritt am Tag des Beginns 100% des vereinbarten Preises. 

Fehler und Änderungen vorbehalten. 
Erscheinungsdatum: 20-10-2025 


